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einleitunG

Bereits unmittelbar nach ihrer ersten, 
vergleichsweise freundlichen aufnah-
me in europa verschlechterte sich die 
situation der roma kontinulierlich.

der Kirche waren vor allem die 
„unchristlichen“ heilpraktiken, das 
handlesen und andere „Zaubereien“, 

ein dorn im auge. die handwerker 
und Zünfte sahen ihr einkommen und 
ihre monopolstellung gefährdet und 
versuchten die unliebsame Konkur-
renz auszuschalten. Wegen der Kosten, 
die sie verursachten, und ihres immer 
schlechter werdenden rufes wegen 
wurden roma in den städten kaum 
mehr geduldet. 

die neuzeitlichen fürsten erach-
teten die roma als gesetzlose, unpro-
duktive herumtreiber, die niemandem 
untertan waren, und sich nicht in die be-
stehende ordnung einfügten. die meisten 
erließen daher anti-„Zigeuner“-Bestim-
mungen. auch wenn sie unterschiedliche 
strategien verfolgten, wollten sie alle die 
roma los werden. [ills. 1, 2]
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ill. 1. 

Hinrichtung von Mitgliedern einer „Zigeunerbande“, die in Giessen (Hessen) des Raubes angeklagt waren. (aus fraser 1992, s. 178)

zusammengestellt von den Herausgebern

Die Phase der wohlwollenden Aufnahme von Roma in Mittel- und Westeuropa, in der sie von 
Herrschern mit Schutzbriefen ausgestattet und von den Städten mit Almosen und Unterkünften versorgt 
wurden, dauerte nicht lange. Vom Beginn des 16. Jahrhunderts an führten immer schärfere Verordnungen 
und Gesetze zu Vertreibung, Deportation, offener Verfolgung und schließlich organisierter Tötung von 
Roma. Vielfach – wie etwa in Spanien und im Heiligen Römischen Reich – erreichte die Grausamkeit 
der Verfolgung im 18. Jahrhundert ihren Höhepunkt.
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Immer strengere  antI-
„ZIgeuner“-gesetZgebung   

der Vorwurf der „Kundschaftertätigkeit“ 
für die türken leitete zu Beginn des 16. 
jahrhunderts im heiligen römischen 
reich die erste Phase der roma-Verfol-
gung ein. einreiseverbote wurden erlas-
sen, aufenthaltsverbote verhängt und 
bei Wiederkehr drastische strafen ange-
droht. die roma versuchten, in nach-
barländer, Wald- oder Gebirgsregionen 
auszuweichen. Bald erließen jedoch 
nicht nur die nachbarländer sanktionen 
anti-„Zigeuner“-Gesetze, sondern alle 
mittel- und westeuropäischen länder. 
dass diese Gesetzesflut die roma nicht 
völlig aus europa verdrängte, hat meh-
rere ursachen: Zum einen exekutierten 
die mit dem Vollzug der Gesetze beauf-
tragten Behörden diese nur selten mit 
der geforderten strenge. Zum anderen 
gab es adelige, die sich den Befehlen 

der herrscher widersetzten und den 
roma schutz boten. Überdies war der 
Polizeiapparat damals nicht annähernd 
so effizient wie in modernen staaten. 
die roma fanden jedenfalls immer 
wieder Wege, um der Verfolgung zu 
entgehen.

am Beginn dieser für die roma 
äußerst leidvollen Periode steht eine 
Verordnung maximilians i., die ihnen 
befahl, das reichsgebiet bis ostern 
1501 zu verlassen. nach ablauf dieser 
frist waren sie „vogelfrei“ und durf-
ten von jedem Bürger gefangen oder 
getötet werden. die Wirkungslosigkeit 
dieser und vieler maßnahmen führte 
in allen europäischen ländern immer 
strengeren Verordnungen und Geset-
zen. allein im deutschen reich wur-
den im Zeitraum von 1500 bis 1800 
etwa 150 „Zigeuneredikte“ erlassen, 
wobei spätere Gesetze die vorher gel-
tenden an Grausamkeit stets übertrafen. 
[ill. 2]

„ZIgeunerjagd“ 
In sachsen    

Kurfürst august von sachsen ordnete 
1579 an, die Pässe der „verzweifelt los 
Gesellen“ einzuziehen und zu vernich-
ten. 1686 erließ Kurfürst Wilhelm i. 
von Brandenburg ein edikt, demzufol-
ge „weder die Zigeuner und noch viel 
weniger ihr handel“ zu dulden waren. 
den männern wurde die Verurteilung 
zur Zwangsarbeit im festungsbau ange-
droht, die frauen sollten ausgepeitscht 
und gebrandmarkt, ihre Kinder „kon-
fisziert“ werden. 1711 erteilte august 
ii. von Kursachsen seinen Behörden 
die erlaubnis, „Zigeuner“ niederzu-
schießen, falls sie bei der Verhaftung 
Widerstand leisteten. König friedrich 
Wilhelm i. von Preußen (1713-1740) 
erlaubte in der „instruction“ von 1725, 
dass alle „männlichen und weiblichen 
Zigeuner“ im alter von über 18 jah-

ill. 2 

Edikt von Maximilian I. im „Reichsabschied“ von 1500:  

„... sol... ernstlich gebotten werden, daß … sich die Zie-
geuner darauff hie zwischen Ostern nechstkünftig auß 
den Landen Teutscher Nation thun, sich der enteussern, 
und darinn nicht finden lassen. Dann wo sie darnach 
betretten, und jemands mit der That gegen ihnen zu 
handeln fürnemmen würde, der soll daran nit gefre-
velt, noch unrecht gethan haben …“ („ ... soll ernsthaft 
befohlen werden, dass ... die Zigeuner bis Ostern die 
Lande deutscher Nation verlassen, sich entfernen und 
nicht mehr darin finden lassen. Wenn sie nämlich danach 
hereinkämen und jemand ihnen Schaden zufügen wollte, 
dann würde der nicht freveln oder Unrecht tun ...“)
(aus Gronemeyer / rakelmann 1988, s. 48)

Jene, die nützliche Dienste leisten konnten, erhielten manchmal das Recht, 
sich in einem bestimmten Gebiet aufzuhalten, wie eine Gruppe von Hand-
werkern, unter einem gewissen Woiwoden Fanciscus, denen am 20. Februar 
1616 ein Schutzbrief vom Grafen Thurzó ausgestellt wurde.

„...dieser Volksstamm sucht immer, von Wohnsitz zu Wohnsitz irrend, keinen Reich-
tum kennend, ohne jede Ruhmsucht, eifrig Nahrung und Kleidung, indem er täglich 
und stündlich nur unter freiem Himmel mit Ambossen, Blasebälgen, Hämmern und 
Feuerzangen Handarbeit verrichtet ... deshalb erachten wir diesen Volksstamm 
(der Barmherzigkeit) und jeder Gunst für würdig und ermahnen Euch und verlan-
gen [...] denselben mit Freuden die Gelegenheit zu geben, in den Vorstädten, Feld-
ern und Wiesen und in Euren Ländern sich niederzulassen, Zelte aufzuschlagen, 
ihr Schmiedehandwerk und ihre gewohnte Lebensweise anständig auszuüben.“
ill. 3 (aus mayerhofer 1988, s. 17f.)
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ren ohne Gerichtsverhandlung gehängt 
werden. [ill. 1]

im jahr 1734 setzte der landgraf 
von hessen eine Belohnung von sechs 
reichstalern für jeden lebend gefangenen 
und die hälfte davon für jeden getöteten 
„Zigeuner“ aus. solche anreize bildeten 
den ausgangspunkt des berüchtigten „Zi-
geunerjagens“, bei dem roma von ein-
fachen dorfbewohnern wie freiwild ge-
jagt wurden. in Kursachsen wurden solche 
hetzjagden als „Kesseltreiben“ bezeich-
net und galten als Volksbelustigung.

in den österreichischen erblan-
den verfuhr man mit den roma nicht 
weniger brutal als in anderen teilen des 
heiligen römischen reiches. lediglich 
in ungarn – genauer gesagt in Westun-
garn, das nach dem einmarsch der tür-
ken unter der herrschaft der habsburger 
geblieben war – tendierten einige für-
sten zur duldung der roma, wenn diese 
nützliche leistungen erbringen konnten. 
so erlaubte etwa Graf György thurzó, 

Palatin des Königreichs ungarn, einer 
Gruppe von roma 1616 sich in seinem 
herrschaftsgebiet niederzulassen und ihr 
für den ungarischen adel kriegswichtiges 
schmiedehandwerk auszuüben. [ill. 3]

FrankreIch und nIederlande: 
dIe galeeren und 
„heIdenjagden“  

in frankreich setzten unterdrückung 
bzw. Verfolgung der roma mit ähnlicher 
härte wie im heiligen römischen reich 
fast 150 jahre später ein. als ludwig 
XiV. in der zweiten hälfte des 17. jahr-
hunderts seine anti-„Zigeuner“-dekrete 
erließ, wurden diese – begünstigt durch 
Zentraladministration und funktionieren-
de Kontrolle im absolutismus – weitaus 
effizienter in die Tat umgesetzt als die 
Vielzahl an Verordnungen und Gesetzen 
im politisch und administrativ zersplit-
terten heiligen römischen reich.

schon ludwig Xii. (1504), franz 
i. (1539) und Karl iX. (1561) hatten roma 
aus dem Königreich verwiesen. ein inef-
fizienter Polizeiapparat, Inkonsequenz in 
der umsetzung von königlichen Befeh-
len und die liberale einstellung mancher 
adeliger nahmen den maßnahmen der 
Könige jedoch die härte. erst im abso-
lutismus ab mitte des 17. jahrhunderts 
wurden die maßnahmen der Behörden 
effizienter und die angeordneten Strafen 
strenger. Bereits 1666 verfügte ludwig 
XiV., dass alle männlichen „Zigeuner“ 
verhaftet und ohne Prozess auf die Ga-
leeren geschickt werden sollten. 1682 
bestätigte und verschärfte der „sonnen-
könig“ die geltenden maßnahmen: männ-
liche roma sollten lebenslang dienst auf 
den Galeeren versehen, frauen geschoren 
und mit ihren Kindern in armenhäuser 
gesteckt werden. Gaben sie ihre vagabun-
dierende lebensweise dennoch nicht auf, 
drohten ihnen folter, Brandmarkung und 
Verbannung. [ill. 4]

ill. 4 

Dieser französische Gerichtsbeschluss von 
1612 ordnete an, dass alle „Egyptiens“ das 
französische Königreich innerhalb von zwei 
Monaten verlassen müssen - ein weiteres Do-
kument in einer Reihe von halbherzig durch-
geführten Befehlen in Bezug auf die Roma.
(aus hancock 1987. s. 57)

ill. 6 

In der „Premática“ von 1633 befahl Philipp 
IV. von Spanien den Roma, ihre Sprache und 
bisherige Lebensweise aufzugeben.
(aus fraser 1992, s. 162)

ill. 5 (detail)

Plakat zur Warnung, das an den Grenzen zum 
Heiligen Römischen Reich aufgestellt wurde, 
um Roma fernzuhalten, um 1715.
(aus asséo, henriette (1994) les tsiganes. une desti-

née européenne. Paris: Gallimard, s. 37)
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das außergwöhnliche an die-
sen maßnahmen war, dass roma nicht 
einmal einer straftat überführt wer-
den mussten. in frankreich schien, 
so wie in anderen ländern, allein die 
tatsache, dass sie roma waren, ihre 
Verfolgung zu rechtfertigen. richtern 
und edelleuten, die den „Bohèmes“ 
oder „egyptiens“ dennoch schutz und 
Zuflucht gewährten, drohte der König 
mit dem Verlust der Gerichtsbarkeit und 
enteignung. um der aufmerksamkeit 
der Behörden zu entgehen, teilten sich 
die großen roma-Gruppen auf. Viele 
familien wurden zumindest für einen 
teil des jahres sesshaft, einige suchten 
Zuflucht in unwegsamen Gebieten und 
in den Grenzregionen, wie dem elsass, 
lothringen oder dem Baskenland.

auch in den seit 1609 von spa-
nien unabhängigen niederlanden blieb 
die ständige Verschärfung der Gesetze 
zunächst wirkungslos. erst nachdem die 
Provinzen der Zentralmacht mehr rech-
te eingeräumt und auch untereinander 
abkommen geschlossen hatten, setzte 
eine koordinierte und somit effiziente 
Verfolgung ein. im Zuge des besser or-
ganisierten Vorgehens der Polizeikräfte 
nahmen auch die sogenannten „heiden-
jachten“ (heidenjagden) zu. sie wurden 
mit hilfe der militärkräfte durchgeführt 
und fanden sogar unter Beteiligung be-
nachbarter staaten, etwa der herzog-

tümer Kleve und münster, statt. nach 
der letzten „heidenjacht“, die 1728 ver-
anstaltet wurde, war ein Großteil der 
opfer entweder ermordet worden, ge-
flohen oder hatte sich den forderungen 
der obrigkeit unterworfen.

ZWangsassImIlatIon: 
dIe IberIsche halbInsel  

spanien war das einzige europäische 
land, dass abwechselnd sowohl kon-
sequent die Vernichtung der Roma 
verfolgte als auch deren vollständige 
assimilation anstrebte. so befahl Phi-
lipp iii. 1619 allen „egipcianos“ unter 
androhung der todesstrafe das land 
zu verlassen. Gleichzeitig erlaubte er 
ihnen aber auch zu bleiben, sofern sie 
sich niederließen und ihre bisherigen 
lebensgewohnheiten aufgaben. in sei-
ner „Premática“ (1633) untersagte Phi-
lipp iV. den roma, in kleinen Gruppen 
zusammenzuleben, ihre eigene sprache 
zu verwenden und sich anders als die 
spanier zu kleiden. Verstöße gegen das 
Gesetz wurden mit einer sechsjährigen 
Galeerenstrafe oder mit auspeitschung 
und Verbannung geahndet. [ill. 6]

mitte des 18. jahrhunderts waren 
viele der spanischen „Gitanos“ sesshaft, 
was jedoch keinesweg als assimilation 
gesehen werden kann. da sich viele 

roma weiterhin einigen forderungen 
von König ferdinand Vi. hartnäckig 
widersetzten, ordnete dieser am 30. juli 
1749 an, alle „Gitanos“ zusammenzu-
treiben und sie zur Zwangsarbeit in den 
staatlichen minen, Werften und fabriken 
zu zwingen. allein an diesem 30. juli, 
der als „schwarzer mittwoch“ in die Ge-
schichte spaniens einging, wurden unge-
fähr 10.000 bis 12.000 roma verhaftet.

Portugal ging, ähnlich wie später 
Großbritannien, einen andern Weg und 
deportierte bereits ab 1538 roma nach 
afrika und Brasilien, wo sie zu den ersten 
europäischen siedlern gehörten.

Über 300 jahre lang war der of-
fizielle umgang mit roma in ganz eu-
ropa von Vertreibung, Verfolgung und 
Vernichtung gekennzeichnet. die dra-
konischen  maßnahmen zwischen dem 
16. und dem 18. jahrhundert zur lö-
sung zeigten jedoch nicht das gewünsch-
te resultat, nämlich die roma los zu 
werden bei. aufgrund dieser tatsache 
und auf dem hintergrund geänderter 
wirtschaftlicher Bedingungen im abso-
lutismus änderten die meisten europä-
ischen herrscher unter dem einfluss der 
aufklärung auch ihre roma-Politik. Vor 
allem die habsburger in Österreich und 
die Bourbonen in spanien begannen nun 
mit der weniger grausamen, aber ebenso 
unerbittlich durchgeführten Zwangsas-
similation.
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